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wird. Der Androhung eines solchen Angriffs wird es gleich geachtet, wenn der

Betroffene die Waffen oder Werkzeuge nach erfolgter Aufforderung nicht sofort

niederlegt oder sie wieder aufnimmt.

§ 2. Die Beamten müssen, um sich der Waffe bedienen zu dürfen, in Uniform

oder mit einem amtlichen Abzeichen versehen sein.

Die übrigen Paragraphen 3—12 haben nach der heutigen Lage der Gesetz-

gebung keine Gültigkeit mehr; dagegen gelten noch die zu dem Gesetz erlassenen

Instruktionen vom 17. April resp. 21. November 1837.

IV.

Gesetz, betreffend den JForstdiebstabt.
(Vom 15. April 1878.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 2c., verordnen

was folgt:

§ 1. Forstdiebstahl im Sinne dieses Gesetzes ist der in einem Forst oder

auf einem anderen hauptsächlich zur Holznutzung bestimmten Grundstücke verübte
Diebstahl: «

1. an Holz, welches noch nicht vom Stamme oder vom Boden getrennt ist;

2. an Holz, welches durch Zufall abgebrochen oder umgeworfen, und mit

dessen Zurichtung noch nicht der Anfang gemacht worden ist;
3. an Spänen, Abraum oder Borke, sofern dieselben noch nicht in einer

umschlossenen Holzablage sich befinden, oder noch nicht geworben oder

eingesammelt sind;
4. an anderen Walderzeugnissen, insbesondere Holzpflanzen, Gras, Haide,

Plaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Nadelholzzapfen, Waldsämereien,
Baumsaft und Harz, sofern dieselben noch nicht geworben oder ein-

gesammelt sind.
Das unbefugte Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen unterliegt forst-

polizeilichen Bestimmungen.
§ 2. Der Forstdiebstahl wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem fünf-

fachen Werthe des Entwendeten gleichkommt und niemals unter Einer Mark be-

tragen darf.
§ 3. Die Strafe soll gleich dem zehnfachen Werthe des Entwendeten und

niemals unter Zwei Mark sein:

1. wenn der Forstdiebstahl an einem Sonn= oder Festtage oder in der Zeit

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Thäter Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich zu machen;

3. wenn der Thäter dem Bestohlenen oder der mit dem Forstschutz be-

trauten Person seinen Namen oder Wohnort anzugeben sich geweigert
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hat oder falsche Angaben über seinen oder seiner Gehilfen Namen oder

Wohnort gemacht, oder auf Anrufen des Bestohlenen oder der mit dem

Forstschutz betrauten Person, stehen zu bleiben, die Flucht ergriffen oder

fortgesetzt hat;
4. wenn der Thäter in den Fällen Nr. 1—3 des § 1 zur Begehung des

Forstdiebstahls sich eines schneidenden Werkzeuges, insbesondere der

Säge, der Scheere oder des Messers bedient hat;

5. wenn der Thäter die Ausantwortung der zum Forstdiebstahl bestimmten

Werkzeuge verweigert;
6. wenn zum Zwecke des Forstdiebstahls ein bespanntes Fuhrwerk, ein Kahn

oder Lastthier mitgebracht ist;

7. wenn der Gegenstand der Entwendung in Holzpflanzen besteht;

8. wenn Kien, Harz, Saft, Wurzeln, Rinde oder die Haupt= (Mittel-)

Triebe von stehenden Bäumen entwendet sind;

9. wenn der Forstdiebstahl in einer Schonung, in einem Pflanzgarten oder

Saatkampe begangen ist.
#4. Der Versuch des Forstdiebstahl und die Theilnahme (Mitthäterschaft,

Anstiftung, Beihilfe) an einem Forstdiebstahl oder an einem Versuche desselben werden

mit der vollen Strafe des Forstdiebstahls bestraft.

§ 5. Wer sich in Beziehung auf einen Forstdiebstahl der Begünstigung oder

der Hehlerei schuldig macht, wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem fünf-

fachen Werthe des Entwendeten gleichkommt und niemals unter Einer Mark be-

tragen darf.

Die Bestimmungen des § 257 Abs. 2 und 3 des Reichsstrafgesetzbuchs finden

Anwendung.
§ 6. Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten

erkannt werden:

1. wenn der Forstdiebstahl von drei oder mehr Personen in gemeinschaft-

licher Ausführung begangen ist;
2. wenn der Forstdiebstahl zum Zwecke der Veräußerung des Entwendeten

oder daraus hergestellter Gegenstände begangen ist;

3. wenn die Hehlerei gewerbs= oder gewohnheitsmäßig betrieben worden ist.

§ 7. Wer, nachdem er wegen Forstdiebstahls oder Versuchs eines solchen,

oder wegen Theilnahme (§ 4), Begünstigung oder Hehlerei in Beziehung auf einen

Forstdiebstahl von einem preußischen Gerichte rechtskräftig verurtheilt worden ist,

innerhalb der nächsten 2 Jahre abermals eine dieser Handlungen begeht, befindet sich

im Rückfalle und wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem zehnfachen Werthe

des Entwendeten gleichkommt und niemals unter 2 Mark betragen darf.

§ 8. Neben der Geldstrafe ist auf Gefängniß bis zu 2 Jahren zu erkennen,

wenn der Thäter sich im dritten oder ferneren Rückfall befindet. Beträgt die Geld-

strafe weniger als zehn Mark, so kann statt der Gefängnißstrafe auf eine Zusatz-

strafe bis zu Einhundert Mark erkannt werden.

8 9. In allen Fällen ist neben der Strafe die Verpflichtung des Schuldigen

zum Ersatze des Werthes des Entwendeten an den Bestohlenen auszusprechen. Der
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Ersatz des außer dem Werthe des Entwendeten verursachten Schadens kann nur

im Wege des Civilprozesses geltend gemacht werden.

Der Werth des Entwendeten wird sowohl hinsichtlich der Geldstrafe als hin-

sichtlich des Ersatzes, wenn die Entwendung in einem Königlichen Forste verübt

worden, nach der für das betreffende Forstrevier bestehenden Forsttaxe, in anderen

Fällen nach den örtlichen Preisen abgeschältzt.

§ 10. Die im § 57 des Strafgesetzbuchs bei der Verurtheilung von Personen,

welche zur Zeit der Begehung der That das zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebens-

jahr vollendet hatten, vorgesehene Strafermäßigung findet bei Zuwiderhandlungen

gegen dieses Gesetz keine Anwendung.

§ 11. Für die Geldstrafe, den Werthersatz und die Kosten, zu denen Personen

verurtheilt worden, welche unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienst eines

Andern stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer im Falle des

Unvermögens der Verurtheilten für haftbar zu erklären, und zwar unabhängig von

der etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder des § 361

Nr. 9 des Strafgesetzbuches verurtheilt wird.

Wird festgestellt, daß die That nicht mit seinem Wissen verübt ist, oder daß

er sie nicht verhindern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

§ 12. Hat der Thäter noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet, so wird

derjenige, welcher in Gemäßheit des § 11 haftet, zur Zahlung der Geldstrafe, des

Werthersatzes und der Kosten als unmittelbar haftbar verurtheilt.

Dasselbe gilt, wenn der Thäter zwar das zwölfte, aber noch nicht das acht-

zehnte Lebensjahr vollendet hatte und wegen Mangels der zur Erkenntniß der Straf-

barkeit seiner That erforderlichen Einsicht freizusprechen ist, oder wenn derselbe wegen

eines seine freie Willensbestimmung ausschließenden Zustandes straffrei bleibt.

§ 13. An die Stelle einer Geldstrafe, welche wegen Unvermögens des Ver-

urtheilten und des für haftbar Erklärten nicht beigetrieben werden kann, tritt Ge-

fängnißstrafe. Dieselbe kann vollstreckt werden, ohne daß der Versuch einer Bei-

treibung der Geldstrafe gegen den für haftbar Erklärten gemacht ist, sofern dessen

Zahlungsfähigkeit gerichtskundig ist.
Der Betrag von einer bis zu fünf Mark ist einer eintägigen Gefängnißstrafe

gleich zu achten.

Der Mindestbetrag der an die Stelle der Geldstrafe tretenden Gefängnißstrafe

ist Ein Tag, ihr Höchstbetrag sind sechs Monate. Kann nur ein Theil der Geld-

strafe beigetrieben werden, so tritt für den Rest derselben nach dem in dem Urtheil

festgesetzten Verhältnisse die Gefängnißstrafe ein.

Gegen die in Gemäßheit der §§ 11 und 12 als haftbar Erklärten tritt an

die Stelle der Geldstrafe eine Gefängnißstrafe nicht ein.

§ 14. Statt der in dem § 13 vorgesehenen Gefängnißstrafe kann während

der für dieselbe bestimmten Dauer der Verurtheilte, auch ohne in einer Gefangen-

Unstalt eingeschlossen zu werden, zu Forst-oder Gemeindearbeiten, welche seinen Fähig-
keiten und Verhältnissen angemessen sind, angehalten werden.

Die näheren Bestimmungen wegen der zu leistenden Arbeiten werden mit

Rücksicht auf die vorwaltenden Lohn= und örtlichen Verhältnisse von dem Regierungs-
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Präsidenten (Landdrosten) in Gemeinschaft mit dem ersten Staatsanwalt beim Ober-

landes-Gericht erlassen. Dieselben sind ermächtigt, gewisse Tagewerke dergestalt zu
bestimmen, daß die Verurtheilten, wenn sie durch angestrengte Thätigkeit mit der

ihnen zugewiesenen Arbeit früher zu Stande kommen, auch früher entlassen werden.

§ 15. Aexte, Sägen, Messer und andere zur Begehung des Forstdiebstahls

geeignete Werkzeugec, welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat,

sind einzuziehen, ohne den Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.

Die Thiere und andere zur Wegschaffung des Entwendeten dienenden Gegen-

stände, welche der Thäter bei sich führt, unterliegen nicht der Einziehung.

§ 16. Wird der Thäter bei Ausführung eines Forstdiebstahls, oder gleich

nach derselben betroffen oder verfolgt, so sind die zur Begehung des Forstdiebstahls

geeigneten Werkzeuge, welche er bei sich führt (§ 13), in Beschlag zu nehmen.

8§ 17. Wird in der Gewahrsam eines innerhalb der letzten 2 Jahre wegen

einer Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz rechtskräftig Verurtheilten frisch gefälltes,

nicht forstmäßig zugerichtetes Holz gefunden, so ist gegen den Inhaber auf Ein-

ziehung des gefundenen Holzes zu erkennen, sofern er sich über den redlichen Erwerb

des Holzes nicht ausweisen kann. Die Einziehung erfolgt zu Gunsten der Armen-

kasse des Wohnorts des Verurtheilten.

§ 18. Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ver-

jährt, sofern nicht einer der Fälle der §§ 6 und 8 vorliegt, in 6 Monaten.

§ 19. Für die Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz sind die Amtsgerichte

zuständig. Dieselben verhandeln und entscheiden, sofern nicht einer der Fälle der

8§§ 6 und 8 vorliegt, ohne die Zuziehung von Schöffen.

Das Amt des Amtsanwalts kann verwaltenden Forstbeamten übertragen

werden.

Für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung

sind die Strafkammern zuständig; dieselben entscheiden in der Besetzung mit drei

Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden.

§ 20. Für das Verfahren gelten, soweit nicht in diesem Gesetze abändernde

Bestimmungen getroffen sind, die Vorschriften der Strafprozeßordnung über das Ver-

fahren vor den Schöffengerichten.

§ 21. Der Gerichtsstand ist nur bei demjenigen Amtsgerichte begründet, in

dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen ist.
Ist der Ort der begangenen Zuwiderhandlung nicht zu ermitteln, oder ist die

Zuwiderhandlung außerhalb des Preußischen Staatsgebietes begangen, so bestimmt

der Gerichtsstand sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.

Im Falle des § 17 ist der Gerichtsstand bei demjenigen Amtsgerichte be-

gründet, in dessen Bezirke das Holz gefunden worden ist.

§ 22. Indem Verfahren vor dem Amtsgerichte werden sämmtliche Zustellungen
durch den Amtsrichter unmittelbar veranlaßt. Die Formen für den Nachweis der

Zustellungen werden durch die Justizverwaltung bestimmt.

§ 23. Personen, welche mit dem Forstschutze betraut sind, können, sofern die-

selben eine Anzeigegebühr nicht empfangen, ein für allemal gerichtlich beeidigt werden,
wenn sie «
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1. Königliche Beamte sind, oder

2. vom Waldeigenthümer auf Lebenszeit, oder nach einer vom Landrath

(Amtshauptmann, Oberamtmann) bescheinigten dreijährigen tadellosen
Forstdienstzeit auf mindestens drei Jahre mittelst schriftlichen Vertrages

angestellt sind, oder

3. zu den für den Forstdienst bestimmten oder mit Forstversorgungsschein

entlassenen Militärpersonen gehören.
In den Fällen der Nr. 2 und 3 ist die Genehmigung des Bezirksraths er-

forderlich. In denjenigen Landestheilen, in welchen das Gesetz vom 16. Juli 1876

(Gesetz-Sammlung S. 297) nicht gilt, tritt an die Stelle des Bezirksraths die Re-

gierung (Landdrostei).
§ 24. Die Beeidigung erfolgt bei dem Amtsgerichte, in dessen Bezirk der zu

Beeidigende seinen Wohnsitz hat, dahin:
daß er die Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, welche den seinem

Schutze gegenwärtig anvertrauten oder künftig anzuvertrauenden Bezirk

betreffen, gewissenhaft anzeigen, bei seinen gerichtlichen Vernehmungen über

dieselben nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen

und nichts hinzusetzen, auch die ihm obliegenden Schätzungen unparteliisch

und nach bestem Wissen und Gewissen bewirken werde.

Eine Ausfertigung des Beeidigungsprotokolls wird den Amtsgerichten mitgetheilt,

in deren Bezirke der dem Schutze des Beeidigten anvertraute Bezirk liegt.

§ 25. Ist eine in Gemäßbeit der vorstehenden Bestimmungen, oder nach den

bisherigen gesetzlichen Vorschriften zur Ermittelung von Forstdiebstählen beeidigte

Person als Zeuge oder Sachverständiger zu vernehmen, so wird es der Eidesleistung

gleichgeachtet, wenn der zu Vernehmende die Richtigkeit seiner Aussage unter Be-

rufung auf den ein für allemal geleisteten Eid versichert.

Diese Wirkung der Beeidigung hört auf, wenn gegen den Beeidigten eine die

Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter nach sich ziehende Verurtheilung ergeht,
oder die in Gemäßheit des § 23 ertheilte Genehmigung zurückgezogen wird.

§ 26. Die mit dem Forstschutze betrauten Personen erstatten ihre Anzeigen

an den Amtsanwalt schriftlich und periodisch. Sie haben zu diesem Zwecke Ver-

zeichnisse zu führen, in welchen die einzelnen Fälle unter fortlaufenden Nummern

zusammenzustellen sind.) Die Verzeichnisse werden dem Amtsanwalt in zwei Aus-

fertigungen eingereicht.

*) Für die Aufstellung der Verzeichnisse ist Folgendes zu merken:

1. Der Kopf der den Beamten ausgehändigten Verzeichnisse ist auf das Genaueste zu be-

achten und zwar sind nur die Spalten 2. 3. 5. 6 auszufüllen; die Spalten 1 und 4 werden vom

Oberförster, die ganze rechte Seite vom Amtsanwalt und Richter ausgefüllt.

2. Die Beschuldigten werden in Spalte 3, genau in der Reihenfolge, wie sie

der Kopf vorschreibt, namentlich aufgeführt: also zuerst Zzuname, dann Vorname, dann

Stand 2c.; alle Personen, welche bei demselben Straffall betheiligt sind, erhalten in fort-

laufender Reihenfolge die Buchstaben: a. d. c. 2c. Bei Personen unter 18 Jahren ist genau

das Alter anzugeben, z. B. 14 Jahr 9 Monate, 17 Jahr 10 Monate alt, oder geboren am

20. Februar 1867, was noch vorzuziehen ist. Personen unter 12 Jahren werden in Spalte 5

und zwar unter Nr. I angeführt, wo es dann am Schluß heißt: Thäter, der strafunmündige

Albert Schulz geb. am 8. März 1873; in Spalte 3 wird dann die für denselben nach §s 11 haft-
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In diese Verzeichnisse können von dem Amtsanwalt auch die anderwärts ein-

gehenden Anzeigen eingetragen werden.
Die näheren Vorschriften über die Aufstellung und die Einreichung der Ver-

zeichnisse werden von der Justizverwaltung erlassen.

§ 27. Der Amtsanwalt erhebt die öffentliche Klage, indem er bei Ueber-

reichung einer Ausfertigung des Verzeichnisses (§ 26) den Antrag auf Erlaß eines

richterlichen Strafbefehls stellt und die beantragten Strafen nebst Werthersatz neben

den einzelnen Nummern des Verzeichnisses vermerkt.

Der Erlaß eines Strafbefehls ist für jede Geldstrafe und die dafür im Un-

vermögensfalle festzusetzende Gefängnißstrafe, sowie für den Werthersatz und die

verwirkte Einziehung zulässig.

Der Strafbefehl muß die Eröffnung erhalten, daß er vollstreckbar werde, wenn

der Beschuldigte nicht in einem, sogleich in dem Strafbefehle anzuberaumenden,

eintretenden Falls zugleich zur Hauptverhandlung bestimmten Termin vor dem

Amtsrichter erscheine und Einspruch erhebe.

Die in dem Strafbefehle getroffene Festsetzung ist von dem Amtsrichter neben

jeder Nummer des Verzeichnisses einzutragen und dem Angeklagten mit einem

Auszuge aus dem Verzeichnisse zuzustellen.

Die mit dem Forstschutz betrauten Personen, welche nach den Anzeigen als

Beweiszeugen auftreten sollen, sind durch ihre Vorgesetzten zu veranlassen, in dem

anberaumten Termine zu erscheinen. Die sonst erforderlichen Zeugen sind zu

demselben zu laden.

§ 28. Auf den Einspruch kann vor dem Termine verzichtet werden.

Auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung des

Termins finden die §§ 44, 45 Absatz 1, 46 und 47 der Strafprozeßordnung ent-

sprechende Anwendung. Wird dem Gesuche stattgegeben, so ist ein neuer Strafprozeß

unter Aufhebung des früheren zu erlassen.

§ 29. Ueber alle Einsprüche, sowie über alle Anträge, welche der Amtsrichter

unter Ablehnung des Strafbefehls zur Hauptverhandlung gebracht hat, kann in Einer

bare Person gerade so bezeichnet, als wenn er der Thäter wäre, nur mit dem Zusatze: „un-

mittelbar haftbar für seinen strafunmündigen Pflegesohn und Hausgenossen."

3. Ebenso wichtig ist die Ausfüllung der Spalte 5 und sind genau die Ueberschriften des

Kopfes zu beachten, namentlich ist unter I die genaue Bezeichnung der That und zwar in der

vorgeschriebenen Reihenfolge, also zuerst: Inhalt der Beschuldigung nach That, dann Gegen-
stand und Zeit derselben, zuletzt die näheren Umstände erforderlich, so daß keine Nachfragen

mehr nöthig werden; unter II dürfen nicht nur die Zeugen genannt werden, sondern auch

der Grund ihres Zeugnisses muß besonders angeführt werden, z. B. „traf die Beschuldigten bei

der That oder beim Verkaufe des gestohlenen Gegenstandes, dessen Diebstahl er einräumt" oder

„beim Transport, wo er sich über den redlichen Erwerb nicht ausweisen konnte 2c.“; unter Nr. III

sind alle bei der That abgenommenen Werkzeuge aufzuführen; unter Nr. IV ist die Benennung

der Beschädigten in den Königl. Forsten nicht nöthig, da stets besondere Strafverzeichnisse mit

Titel eingereicht werden, woraus der Beschädigte hervorgeht; ist der Diebstahl aber in Communal-

oder Privatforsten verübt, so ist der Waldbesitzer zu nennen. In Spalte 6 ist der Werth nach

der Holztaxe der Oberförsterei, in Privatforsten nach dem ortsüblichen Preise einzutragen. Unter

jedem Straffalle ist von Spalte 1—6 ein Strich zu ziehen und sind alle in einem Monat vor-

gekommenen Fälle dem Oberförster bis spätestens zum 5. folgenden Monats einzureichen. Unter

das Verzeichniß ist Name, Titel, Ort und Datum zu schreiben. Umstehendes Muster möge als

Anhalt bei Aufstellung der Verzeichnisse dienen:
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Hauptverhandlung verhandelt und entschieden werden. Das Protokoll über dieselbe

wird nach den Nummern des Verzeichnisses geführt.

Beispiel für die Beamten.

S S

2 7 7 gerorberg I. Inhalt der Beschuldigung nach
S -ses.s.] LChat, Gegenstand, Zeit, Ort

S 5 und näheren Amständen, welche Werth

2 8 s * Zuname, Vorname, 5 5 * eine Erhöhung der Strafe oder des
 Z — Zusatzstrafe rechtfertigen,

3 3 * Skann, Wohnort voer 9“n 2 II. Bezeichnung der Zeugen und Ent-
7 S "2u Wen-

352 2 Alter des Beschuldigten 5 6 2 — 939 ihrer -isfen deten
2 # 2 .I. Bezeichnung der in Beschlag

 s- 2 genommenen Gegenstände.
 — 1V. Benennung des Beschädigten
1 Mark

1. 2 3. a. ie. . 6.

Anzeigen des Förster Bieger zu Mittelwald.
a. Minna, 40 Jahre, Ehefrau I. Gemeinschaftlich 0,4 rm Kiefern-

und Hausgenossin des reiser I. Kl. mit demselben Beil 0,40

b. haftbaren Busch, Johann, am 15. März cr. früh 6 uhr

Arbeiter zu Neuendorf, im Jag. 25b entwendet. Vor

30 Jahre, Sonnenaufgang ergriffen die

C. Busch, Johann, Arbeiter Flucht, wurden aber vom Zeu-

zu Neuendorf, 30 Jahre gen eingeholt. Mitthäter Wil-

alt, unmittelbar haftbar helm Busch, geb. am 5. Juni

für seinen in Spalte 5 1872, Sohn des sub c Ge-

genannten strafunmündi- nannten.

gen 11 jähr. Sohn Wilhelm, II. Zeuge: Gendarm Kleist zu Leese,

d. Busch, Johann, Arbeiter welcher die drei Beschuldigten

zzuNeuendorf,30 Jahre bei der That betraf.
alt. III. Ein Beil.

IV. Stadtforst Stegenitz.

a. Gerbard, Gustav, Tischler- I. Die ad a und c Genannten

TeehrlingzuPaliz,16Jahre sägten zusammen eine Kiefer

alt, von 26 cm Durchmesser und ,50

b. Brandt, Wilhelm, Tischler- 10,1 m Länge = 0,55 fm am

meister zu Paliz, 40 Jahre 7. April cr. Abends 7 Uhr

alt, als Lehrherr und im District Wilhelmsgrund ab;

Hausgenosse haftbar für nach Sonnenuntergang! ver-

ad a, weigerten die Herausgabe der

cc.Brandt, Wilhelm, Tischler- Säge. Das Holz verblieb der

meister zu Paliz, 40 Jahre Forst.

alt. II. Zeuge selbst.

III. Eine Säge, eine Art und zwei

Holzkeile.
IV. Forstfiskus.

Mittelwald, den 1. April 1885.

Der Königliche Förster:

Bieger.



Von einem auf Verwerfung des Einspruches lautenden Urtheile wird dem

Verurtheilten nur die Urtheilsformel zugestellt.

§ 30. In den Fällen der §§ 6 und 8 findet der Erlaß eines Strafbefehls

nicht statt. Der Amtsanwalt erhebt die öffentliche Klage durch Einreichung einer

Anklageschrift, welcher ein Auszug aus dem Verzeichnisse (§ 26) beizufügen ist.

Die Hauptverhandlung kann ohne Anwesenheit des Angeklagten erfolgen.
§ 31. Wird gegen ein von dem Amtsrichter ohne die Zuziehung von Schöffen

erlassenes Urtheil die Berufung eingelegt, so sind zum Zwecke der Bildung besonderer

Akten durch den Gerichtsschreiber beglaubigte Auszüge aus den Akten erster Instanz

zu fertigen.

§ 32. Die Revision gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Urtheile

findet nur statt, wenn eine der in den §§ 6 und 8 vorgesehenen strafbaren Hand-

lungen den Gegenstand der Untersuchung bildet.

§ 33. Die Vollstreckung der Strafbefehle und der Urtheile erfolgt durch den

Amtsrichter.
§ 34. Eine auf Grund dieses Gesetzes ausgesprochene und eingezogene Geld-

strafe fließt dem Beschädigten zu. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf eine im
Falle des § 8 erkannte Zusatzstrafe.

» Weist der Beschädigte im Falle der Nichteinziehbarkeit der Geldstrafen Arbeiten,

welche den Erfordernissen des § 14 entsprechen, der Behörde nach, so soll der Ver-

urtheilte zu deren Leistung angehalten werden. Diese Nachweisung ist nicht mehr zu

berücksichtigen, sobald mit der anderweiten Vollstreckung der Strafe begonnen ist.

§ 35. Der Amtsrichter ist befugt, wenn der Verurtheilte zu der Gemeinde

gehört, welcher die erkannte Entschädigung und Geldstrafe zufällt, die Beitreibung

dieser Entschädigung und Geldstrafe nebst den Kosten der Gemeindebehörde in der

Art aufzutragen, daß sie die Einziehung auf dieselbe Weise zu bewirken hat, wie

die Einziehung der Gemeindegefälle. Es dürfen jedoch dem Verurtheilten keine

Mehrkosten erwachsen.
§ 36. Steht mit einer Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ein nach § 361

Nr. 9 des Strafgesetzbuchs strafbares Nichtabhalten von der Begehung von Forst-

diebstählen im Zusammenhange, so findet auch auf diese Uebertretung das in

diesem Gesetze vorgeschriebene Verfahren Anwendung.
§ 37. Für das weitere Verfahren in dem am Tage des Inkrafttretens dieses

Gesetzes anhängigen Sachen finden die Vorschriften der §§ 8 u. ff. des Ein-

führungsgesetzes zur Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.

§ 38. Dieses Gesetz tritt mit dem in dem § 39 bezeichneten Zeitpunkte an

die Stelle des Gesetzes vom 2. Juni 1852, den Diebstahl an Holz und anderen

Waldprodukten betreffend (Gesetz-Sammlung 1852, S. 305). ·

Wo in einem Gesetze auf die bisherigen Bestimmungen über den Holz-

(Forst-)Diebstahl verwiesen ist, treten die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes
an deren Stelle.

§39. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetze in Kraft.
Urkundlich rc.
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